
Ihre Möglichkeiten Ihre VHV-Autoversicherung 
zu ändern:

Aber – der Beitrag allein ist nicht entscheidend. Die VHV bietet Ihnen außerdem reihenweise Pluspunkte:
Neuwertentschädigung für Pkw bei einem ersatzpflichtigen Kasko-Totalschaden bis sechs Monate nach Erstzulassung (Erstbesitz)

Möglichkeit des Schadenrückkaufes bei Vollkaskoschäden

Keine Einschränkung des Versicherungsschutzes bei Inanspruchnahme von Nachlässen

Rabattretter in der Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung

… und noch vieles mehr
Auf jeden Fall wünschen wir Ihnen weiterhin

Sie sehen – eine gute Wahl, VHV versichert zu sein. Gute Fahrt
Sagt Ihnen unser neuer Tarif zu? Dann einfach den Umstellungsantrag ausgefüllt und unterschrieben Ihre VHV Autoversicherungs AG
wieder zurücksenden. Sofern Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.

Umstellungsantrag ➧
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Familiennachlaß*
(nur privat genutzte Pkw)

Vollkasko
– 10 %

Teilkasko
– 5 %

Familien mit Kindern sind bei der VHV nicht nur gut aufgehoben, son-
dern fahren auch besonders günstig. Wenn Ihr jüngstes Kind, mit dem
Sie in einem Haushalt leben, jünger als 16 Jahre ist, bekommen Sie den
attraktiven VHV-Familiennachlaß.
(Als Kinder gelten leibliche Kinder, Stief- und Adoptivkinder des VN, seines Ehepartners
oder seines mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden nichtehelichen Lebenspart-
ners – nicht jedoch Enkel-, Pflege- oder Tageskinder.)

Haftpflicht
– 10 %

Berufsgruppennachlaß*
(nur Pkw)

Vollkasko
– 5 %

Teilkasko
– 5 %

Für eine Vielzahl von Berufen gibt die VHV für Pkw einen Beitrags-
nachlaß. Maßgeblich ist der Beruf, den Sie bei Antragstellung bzw.
Umstellung des Vertrages ausüben.

Haftpflicht
– 5 %

Ihre jähr-
liche Fahr-
leistung

Wenigfahrernachlaß*/
Vielfahrerzuschlag
(nur privat genutzte Pkw,
nicht bei Saisonkennzeichen)

✓

Ihre beruf-
liche Tätig-
keit

✓

Ihre Familie✓

Ihre
Fahrzeug-
nutzung

✓

Der nächt-
liche Abstell-
platz

✓

Ihre Wohn-
gebäudever-
sicherung

✓

Ihre weite-
ren Verträge
bei der VHV

✓

Vollkasko
– 15 %
– 10 %
– 10 %
+ 15 %
+ 10 %
+ 15 %
+ 20 %

Teilkasko
– 15 %
– 10 %
– 10 %
+ 15 %
+ 10 %
+ 15 %
+ 20 %

jährliche Fahrleistung
Kilometerklasse 1 0 – 9.000 km
Kilometerklasse 2 9.001 – 12.000 km
Kilometerklasse 3 12.001 – 15.000 km
Kilometerklasse 4 15.001 – 20.000 km
Kilometerklasse 5 20.001 – 25.000 km
Kilometerklasse 6 25.001 – 30.000 km
Kilometerklasse 7 über – 30.000 km

Haftpflicht
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Garagennachlaß*
(nur privat genutzte Pkw)

Vollkasko
– 5 %

Teilkasko
– 10 %

Wenn Sie Ihren Pkw nachts regelmäßig in einer abschließbaren Einzel-
oder Doppelgarage (und hierzu zählen für uns auch abschließbare
Käfige und Boxen in Sammel- und Tiefgaragen) abstellen, erhalten Sie
von uns folgenden Garagennachlaß.

Haftpflicht
– 4 %

Nutzerzuschlag*
(nur für Pkw)

Vollkasko
+ 20 %
+ 20 %
+ 15 %
+ 15 %

Teilkasko
+ 20 %
+ 20 %
+ 15 %
+ 15 %

Nur wenn:
– Nutzung (auch gelegentlich) von Personen unter 23 Jahren,
– Sie sind im Kalenderjahr des Vertragsbeginns jünger als 23 Jahre,
– der Kfz-Haftpflichtvertrag befindet sich bei Beginn in den Kl. 0, S

oder M,
– der Pkw wird nicht überwiegend privat genutzt.

Haftpflicht
+ 20 %
+ 20 %
+ 15 %
+ 15 %

Bündelnachlaß* 
(nur privat genutzte Pkw)

Vollkasko
– 5 %

Teilkasko
– 5 %

Bestehen für Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft
lebenden Lebenspartner mindestens zwei weitere Versicherungsver-
träge oder ein Bündelvertrag aus den Sparten Sach (Hausrat, Wohn-
gebäude), Haftpflicht, Unfall bei der VHV, können Sie in der Kfz-Haft-
pflicht- und Kaskoversicherung von folgenden Nachlässen profitieren:

Haftpflicht
– 5 %

Wohngebäudenachlaß*
(nur privat genutzte Pkw)

Vollkasko
– 5 %

Teilkasko
– 10 %

Wenn Sie für Ihr selbstgenutztes und im Inland gelegenes Haus eine
Wohngebäudeversicherung haben können Sie – alternativ zum Gara-
gennachlaß – den VHV-Wohngebäudenachlaß in Anspruch nehmen:

Haftpflicht
– 7 %

Der Fahrzeughalter
Auch auf wen Ihr Pkw bei Umstellung des Vertrages zugelassen ist, kann eine Rolle spie-
len. Wenn Ihr privat genutzter Pkw nicht auf Sie, Ihren Lebenspartner, einen Werksan-
gehörigen eines Automobilherstellers oder -importeurs, ein behindertes Kind bzw. einen
behinderten Elternteil von Ihnen oder den Leasinggeber zugelassen ist, wird in der Kfz-
Haftpflicht- und Kaskoversicherung (Voll- und Teilkasko) ein Zuschlag von 10 % erhoben.

Das Fahrzeugalter
Ist Ihr Auto bei Zulassung auf Ihren Namen nicht älter als 13 Monate, berechnen wir den
Beitrag nach der günstigsten Altersklasse.

… in der Leistung durch die günstigen VHV-Autoversicherungspakete:

… im Beitrag durch zahlreiche Rabattmöglichkeiten:

Die Kfz-Haftpflicht-„Plus“* beinhaltet – neben der pauschalen Versicherungssumme
von 50 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Vermögensschäden (bei Personenschäden
max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person) – die VHV-Schutzbriefleistungen. Sie geben
Ihnen zusätzliche Sicherheit, wenn Sie mit Ihrem versicherten Fahrzeug unterwegs
sind, auf Reisen oder bei Fahrten zum Arbeitsplatz (z. B. Pannen- und Unfallhilfe,
Krankenrücktransport, Übernachtung, Weiterfahrt oder Rückfahrt mit Bahn oder
Mietwagen)

Die Kfz-Versicherung-„Spezial“* beinhaltet die Leistungen der Kfz-Haftpflicht
„Plus“ und darüber hinaus erweiterte Schutzbriefleistungen fürs In- und Ausland
(Kostenerstattung z. B. für den Ersatz von Reisedokumenten, für Arzneimittelver-
sand, für Krankenbesuch) und ist Ihnen auch dann nützlich, wenn Sie ohne Ihr Fahr-
zeug auf Reisen sind. Außerdem besteht eine Verkehrs-Rechtsschutzversicherung
durch die neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG, Mannheim (NRV), mit
unbegrenzter Deckungssumme und ohne Selbstbeteiligung.

* Die Kfz-Haftpflicht-„Plus“ und die Kfz-Versicherung-„Spezial“ gilt nur für Pkw, Krafträder und Wohnmobile bis 4 t Gesamtgewicht

Neben der VHV-Autohaftpflichtversicherung Ihrer Wahl (Kfz-Haftpflicht-„Plus“, Kfz-Ver-
sicherung-„Spezial“, Kfz-Haftpflichtversicherung) können Sie eine Fahrer-Unfallversi-
cherung abschließen, sofern es sich bei dem versicherten Fahrzeug um einen Pkw handelt

und die Versicherungssumme in der Kfz-Haftpflichtversicherung die gesetzlichen Versiche-
rungssummen übersteigt. Dann erhält jeder berechtigte Fahrer bei Personenschäden Versi-
cherungsschutz bis max. 8 Mio. EUR.



Umstellungsantrag für PKW, Krafträder 
und Wohnmobile bis 4 t auf den aktuellen,
für das Neu- und Ersatzgeschäft gültigen Tarif zu

K
(Versicherungsscheinnummer bitte stets angeben)

Hinweise zu den Nachlässen
Die Nachlässe werden nur gewährt, wenn der jeweilige Vertrag mindestens in die Schadenfreiheitsklasse SF 1/2 eingestuft ist, der Versicherungsnehmer (VN) mindestens 23 Jahre alt
ist und – gilt nicht für die Fahrleistung und den Berufsgruppennachlaß – der Pkw überwiegend oder ausschließlich privat genutzt wird.

Änderungen der Nachlaß-/Zuschlagshöhe
Der Versicherer ist berechtigt, die Höhe dieser Nachlässe/Zuschläge zum Beginn einer neuen Versicherungsperiode zu ändern, wenn er dem VN die Änderung unter Kenntlichmachung
des alten und des neuen Tarifs einen Monat vor Inkrafttreten schriftlich bekannt gibt. Führt eine solche Änderung zu einer Beitragserhöhung, ist der VN berechtigt, den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers zu dem Zeitpunkt zu kündigen, an dem die Änderung wirksam werden würde. Die Kündigung kann sich auf die von der
Änderung betroffene Versicherungsart beschränken oder auf den gesamten Vertrag beziehen.

Rechtsfolgen bei unrichtigen Angaben
Der VN ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Nachlässe in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht- und Fahrzeugversicherung mitzuteilen und/oder zuschlags-
begründende Voraussetzungen unverzüglich anzuzeigen. Bei vorsätzlich unrichtigen Angaben oder vorsätzlich unterlassenen Angaben ist der Versicherer berechtigt,
den richtigen Beitrag zu erheben und einen einmaligen Zuschlag von 50 % auf den zutreffenden Beitrag der laufenden Versicherungsperiode zu fordern.

Versicherungsnehmer(in) (VN) Geburtsdatum

Amtliches Kennzeichen Tag der Erstzulassung Zul. auf den VN am:

(frühestens ab Antragseingang)

Jährliche Kilometerleistung

.000 km

derzeitiger Kilometerstand

.000 km

Änderungsdatum
Mit dem neuen Tarif ist das Bedingungswerk 10/2002 verbunden. Es besteht aus den Allgemeinen Bedingungen für die
Kraftfahrtversicherung und den Tarifbestimmungen für die Kraftfahrtversicherung. Bei der Kfz-Versicherung-„Spezial“ 
gelten daneben die Besonderen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB NRV 2001). Die Druckstücke er-
halten Sie zusammen mit dem Nachtrag zum Versicherungsschein.

Ort, Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers

Kfz-Haftpflicht-„Plus“ Kfz-Haftpflicht-„Spezial“ Kfz-Haftpflichtversicherung
50 Mio. EUR pauschal*    gesetzl. Vers.Summen**

Fahrer-Unfallversicherung (nur für privat genutzte Pkw, nicht bei gesetzlichen Versicherungssummen)

anerkannte Wegfahrsperre
vorhanden
nicht vorhanden
wird nachgerüstet

Kreuzen Sie bitte hier alle Personen an, die Ihren Pkw nutzen.Fahrzeugnutzung Die Fahrzeugnutzung erfolgt:
ausschließlich privat
ausschließlich geschäftlich
überwiegend geschäftlich
überwiegend privat

Derzeitige berufliche Tätigkeit:
Bezeichnung

Bereich
Innendienst
Außendienst
Innen-/
Außendienst

Beschäftigungsverhältnis
Angesteller Rentner, Pensionär
Arbeiter Schüler, Student, Azubi
Beamter Wehrpfl., Zivildienstleist.
freiberufl. Tätige, sonstige,
Selbständige nicht  Berufstätige

Branche
Finanzdienstleistung Industrie
sonstige Dienstleistung1) öffentl. Dienst
Bauwirtschaft2) Land-/Forstwirt.,
Handel1) Gartenbau
Handwerk1) Sonstige

Versicherungsnehmer(in) Ehe-/Lebenspartner(in) Sohn Tochter Sonstige
das Fahrzeug wird (auch gelegentlich) von Personen unter 23 Jahren gefahren

1) ohne Bauwirtschaft und Finanzdienstleistung; 2) einschl. Handel, Handwerk, Industrie und Dienstleistung

Kreuzen Sie bitte hier den regelmäßigen Abstellplatz Ihres Pkw an.
(Bitte auch, wenn der Wohngebäudenachlaß für Sie zutrifft. Diese Angaben dienen auch statistischen Zwecken.)Garagennachlaß

abschließbare Einzel-, Doppelgarage Carport, Privatgrundstück

Tiefgarage/Parkhaus öffentlicher Parkplatz, Straßenrand

(Neben dem Garagennachlaß, ist ein 
Wohngebäudenachlaß nicht möglich.)

Kreuzen Sie bitte hier an, wenn für Sie oder Ihren Lebenspartner zwei oder mehr SHU-Verträge oder ein
Bündelvertrag bei der VHV bestehen/besteht. Bitte geben Sie in diesem Fall eine der Vers.-Schein-Nummern an.Bündelnachlaß

Versicherungsschein-Nr.: Name des Partners:

Kreuzen Sie bitte hier an, wenn Sie eine Wohngebäudeversicherung haben oder diese innerhalb eines
Jahres bei der VHV abschließen werden.Wohngebäudenachlaß

Die Wohngebäude- wird innerhalb der nächsten Die Wohngebäudeversicherung 
versicherung 12 Monate bei der VHV besteht bei einer anderen 
besteht bei der VHV versichert Gesellschaft

(Neben dem Wohngebäudenachlaß, ist ein 
Garagennachlaß nicht möglich.)

Tragen Sie hier bitte unbedingt Ihre Angaben zur jährlichen Fahrleistung und zum derzeitigen Kilometerstand ein. Diese Angaben sind für die Beitragsberechnung erforderlich.

Fahrzeughalter (wenn nicht VN)
Partner Behind. Kind/Elternteil
Werksangeh. Leasinggeber Sonstiger

Wurde der Führerschein des VN erstmalig in einem Land 
außerhalb der EU ausgestellt?

ja               nein

Familiennachlaß Tragen Sie bitte hier das Geburtsdatum des jüngsten Kindes in Ihrem Haushalt ein.

** Versicherungssumme bei Personenschäden max. 8 Mio. EUR je geschädigte Person.
** Versicherungssumme bei Personenschäden 2,5 Mio. EUR (bei Verletzung oder Tötung von drei oder mehr Personen insgesamt 7,5 Mio. EUR), für Sachschäden 500.000 EUR, für Vermögensschäden 50.000 EUR.


